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48. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin am 20.01.2021 

Mündliche Anfrage Nr. 21 der BV Dr. Christine Scherzinger (DIE LINKE) 

Öffentliches Beteiligungsverfahren 
EUREF Campus / Gasometer B-Plan 7-29 

 

1. Wie stellt das Bezirksamt sicher (ggf. durch Kommunikation?), dass alle 

Menschen unter den jetzt geltenden Lockdown-Bedingungen, die 

vorsehen, das Haus·nur aus driftigen Gründen verlassen zu dürfen, an dem 

öffentlichen Beteiligungsprozess teilhaben können? 

Der im Baugesetzbuch gesetzlich geregelte Ablauf des Beteiligungsprozesses im 

Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sieht grundsätzlich neben der 

analogen Auslegung vor, dass der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung (Ort, 

Dauer und Zeit) nach § 3 (2) Satz 2 und die nach § 3 (2) Satz 1 BauGB 

auszulegenden Unterlagen zusätzlich in das Internet einzustellen sind. Insofern 

gilt dies auch in diesem Fall. Zusätzlich wird über Pressemitteilung und 

Hauswurfsendung auf die Möglichkeit der Einsicht in die Unterlagen vor Ort 

vor dem Eingang zum EUREF-Campus hingewiesen. Hier werden die 

vollständigen Unterlagen in Kopie zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Alle 

Bürger_innen haben des Weiteren die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem 

Stadtentwicklungsamt per Mail und Telefon.  

Auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen führt aktuell eine 

öffentliche Auslegung eines Bebauungsplans durch. Ein zusätzliches vor-Ort-

Angebot gibt es dazu allerdings nicht. Gleichwohl erfüllt die Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Wohnen – wie der Bezirk - die gesetzlichen Bedingungen 

und Voraussetzungen. Zuständig ist in diesem Fall Senator Scheel (Die Linke). 

 

https://dejure.org/gesetze/BauGB/3.html
https://dejure.org/gesetze/BauGB/3.html


 

 2 

2. Wie stellt das Bezirksamt sicher, dass Risikopatienten, die 

beispielsweise weder über einen digitalen Zugang verfügen noch derzeit 

aus Risikogründen das Haus verlassen können, an dem öffentlichen 

Beteiligungsverfahren teilhaben können? 

Über die verteilten Hauswurfsendungen, die Pressemitteilung, die öffentliche 

Bekanntmachung im Amtsblatt für Berlin, Veröffentlichung in der Tagespresse 

(Tagesspiegel und Morgenpost), sowie die Information im Internet ist ein mehr 

als gesetzlich vorgeschriebener Informationsgrad erreicht. In allen 

Veröffentlichungen stehen die Kontaktdaten des Stadtentwicklungsamtes als 

Informationsquelle angegeben und ermöglichen somit ein breit gestreutes 

Beteiligungsverfahren. 

Es freut mich sehr, dass wir mit dem zusätzlichen Auslegungsort im 

„StadtBauKasten“ der Abteilung Stadtentwicklung und Bauen unmittelbar vor 

dem EUREF-Campus eine weitere Möglichkeit der Einsichtnahme in die 

Unterlagen für die Bewohner*innen und Interessierte im Umfeld anbieten können.  

 

Nachfragen: 

1. Sieht das Bezirksamt vor, den Zeitraum für die öffentliche Auslegung, 

die ab 25. Januar 2021 geplant ist, aus diesen Gründen zu verlängern oder 

zu verschieben? 

Eine Verschiebung ist nicht vorgesehen. Die Zeiten der Auslegung sind auf eine 

wöchentliche Erreichbarkeit von 42 Stunden angepasst und verlängert worden. 

Die digitale Kontaktaufnahme per Mail ist darüber hinaus möglich. 
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2. Inwieweit ist es dem Bezirksamt möglich, neutrale und ergebnisoffene 

Abwägungsergebnisse zu erzielen, wenn bereits im Vorfeld der Auslegung 

sowohl bei Stadtrat Oltmann als auch beim Vorhabenträger mehrfach 

Einigkeit über die Ziele des Bauvorhabens (u.a. Höhe des Innenausbaus 

des Gasometers) medial vermittelt wurden, die entgegen der Bedenken 

zahlreicher Menschen und des Landesdenkmalamtes stehen und eigentlich 

Gegenstand der öffentlichen Beteiligung sein sollten? 

Nach Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der Trägerbeteiligung in 

denen solche Bedenken und Stellungnahmen vorgetragen werden können, 

werden diese in die anschließende Abwägung aller Belange eingestellt und 

gegeneinander und untereinander abgewogen. Das sich daraus ergebende, von 

der Verwaltung vorbereitete Abwägungsergebnis muss dann durch die BVV 

beschlossen werden.  

Insofern kann erst mit Beschluss durch die Bezirksverordnetenversammlung 

von einer Festlegung ausgegangen werden. 

 

 

 

Jörn Oltmann 
Stellvertretender Bezirksbürgermeister 
Stadtrat für Stadtentwicklung und Bauen 


